
  
HHAAUUSSHHAALLTTSSSSAATTZZUUNNGG    DDEERR    SSTTAADDTT    MMÜÜNNSSTTEERR  

FFÜÜRR    DDAASS    HHAAUUSSHHAALLTTSSJJAAHHRR    22001199  
 
Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 15 
des Gesetzes vom 23.01.2018 (GV. NRW. S. 90), hat der Rat der Stadt Münster mit Be-
schluss vom 12.12.2018 folgende Haushaltssatzung erlassen: 
 
 

§ 1 
 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Ge-
meinden voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehen-
den Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächti-
gungen enthält, wird  
 
im Ergebnisplan mit 
dem Gesamtbetrag der Erträge auf 1.239.998.170 € 
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 1.243.120.900 € 
im Finanzplan mit 
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 1.176.762.420 € 
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 1.146.004.680 € 
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 72.144.850 € 
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 252.654.360 € 
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 310.382.232 € 
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 151.434.844 € 
 
festgesetzt. 
 
 

§ 2 
 

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 
 

177.969.510 € (ohne Umschuldungen)  
festgesetzt. 
 
Die Verwaltung wird ermächtigt, im Rahmen der Kreditfinanzierung im laufenden Haushalts-
jahr ergänzende Verträge zur Optimierung der Zinsstruktur und zur Begrenzung von Zinsän-
derungsrisiken abzuschließen (z.B. Derivate). Dabei wird das Vertragsvolumen im Bereich der 
Fremdwährung (Schweizer Franken) auf 15 % und der variablen Abschlüsse - insoweit sie 
nicht abgesichert sind – auf 30 % des Schuldenstandes aus Investitionskrediten zum Jahres-
ende begrenzt. Von Neuaufnahmen in Fremdwährungen wird abgesehen. Ausgenommen von 
dieser Regelung sind Umschuldungen/Prolongationen für Investitionskredite. 
 
 

§ 3 
 

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsaus-
zahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf  
 

92.024.800 € 
festgesetzt. 
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§ 4 
 

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergeb-
nisses im Ergebnisplan wird auf 
 

3.122.730 €  
 

festgesetzt. 
 
 

§ 5 
 

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden 
dürfen, wird auf  
 

200.000.000 € 
festgesetzt. 
 
 

§ 6 
 

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2019 wie folgt festge-
setzt: 
 
1. Grundsteuer 
  

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe 
  (Grundsteuer A)   255 v. H. 
  

1.2 für die Grundstücke 
  (Grundsteuer B)         510 v. H. 
 
2. Gewerbesteuer           460 v. H. 
 
 

§ 7 
 

Die im Stellenplan ausgewiesenen Stellenvermerke "künftig wegfallend" (kw) oder "künftig 
umzuwandeln" (ku) haben nachstehende Rechtsfolgen: 
 
1. kw-Vermerk 
 
1.1 Ist ein an einer Planstelle angebrachter kw-Vermerk mit einem Termin versehen, entfällt 

die Stelle zu dem angegebenen Zeitpunkt. 
 
1.2 Ist ein Termin nicht angegeben, entfällt die Stelle mit der Erledigung der Aufgabe oder mit 

dem Ausscheiden des Stelleninhabers. 
 
2. ku-Vermerk 
 
2.1 Ist eine Planstelle mit einem ku-Vermerk unter Angabe des künftigen Stellenwertes verse-

hen, ändert sich die Bewertung mit dem Zeitpunkt des Freiwerdens der Stelle auf diesen 
Stellenwert. 

 
2.2 Fehlt bei einer mit einem ku-Vermerk versehenen Stelle die Angabe des künftigen Stel-

lenwertes, ist der Stellenwert nach Freiwerden der Stelle neu festzusetzen. 
 



 
§ 8 

 
Über die Aufhebung der im Haushaltsplan angebrachten Sperrvermerke entscheidet der 
Haupt- und Finanzausschuss nach Vorberatung in den betroffenen Bezirksvertretungen und 
in den Fachausschüssen, soweit der Rat dieses Recht nicht auf diese delegiert hat.   
 
 

§ 9 
 

(1)  Flexible Haushaltsführung   
 
1.1 Alle Personal- und Versorgungsaufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig und ein-

seitig deckungsberechtigt gegenüber den weiteren Aufwendungen (Sachaufwendungen). 
Alle Personal- und Versorgungsauszahlungen sind deckungsberechtigt gegenüber allen 
zahlungswirksamen Personal- und Versorgungsaufwendungen.  

 
1.2 Alle Sachaufwendungen und die Erträge werden jeweils innerhalb einer Produktgruppe zu 

Budgets verbunden. Sofern einem Amt mehrere Produktgruppen zugeordnet sind, kön-
nen die in Satz 1 genannten Aufwendungen und Erträge dieser Produktgruppen zu einem 
Budget zusammengefasst werden. Ausgenommen sind Aufwendungen, denen zweckge-
bundene Erträge gegenüberstehen.  

 
1.3 Mehrerträge berechtigen innerhalb der einzelnen Produktgruppen zu Mehraufwendungen. 

Zweckgebundene Mehrerträge innerhalb einer Produktgruppe berechtigen zu entspre-
chenden Mehraufwendungen.  

 
1.4 Alle investiven Ein- und Auszahlungen werden jeweils innerhalb einer Produktgruppe zu 

Budgets verbunden. Sofern einem Amt mehrere Produktgruppen zugeordnet sind, kön-
nen die in Satz 1 genannten Ein- und Auszahlungen dieser Produktgruppen zu einem 
Budget zusammengefasst werden. Ausgenommen sind Auszahlungen, denen zweckge-
bundene Einzahlungen gegenüberstehen. 

 
1.5 Investive Mehreinzahlungen berechtigen innerhalb der einzelnen Produktgruppen zu 

investiven Mehrauszahlungen.  
 
1.6 Die Bewirtschaftung der Budgets darf nicht zu einer Verschlechterung des Zahlungsmit-

telsaldos (Einzahlungen minus Auszahlungen) aus laufender Verwaltungstätigkeit führen. 
 
1.7 Alle Verpflichtungsermächtigungen werden innerhalb einer Produktgruppe zu Verpflich-

tungsbudgets verbunden. Sofern einem Amt mehrere Produktgruppen zugeordnet sind, 
können die in Satz 1 genannten Verpflichtungsermächtigungen zu einem Verpflichtungs-
budget zusammengefasst werden. 

 
1.8 Spezifische Regelungen zur Umsetzung der flexiblen Haushaltsführung werden durch den 

Stadtkämmerer festgesetzt. 
 
(2)  Bewirtschaftungsregelungen 
 
Bewirtschaftungsregelungen zur Ausführung des Haushaltsplanes werden in den Teilplänen 
der Produktgruppen ausgewiesen. 
 
(3)  Übertragbarkeit 
 
Gemäß § 22 Gemeindehaushaltsverordnung NRW können Ermächtigungen für Aufwendun-
gen und Auszahlungen durch Entscheidung des Stadtkämmerers übertragen werden.  
 



Ermächtigungsübertragungen im konsumtiven Bereich (Teilergebnispläne) bleiben bis zum 
Ende des Haushaltsjahres 2020 verfügbar. 
 
Im investiven Bereich (Teilfinanzpläne) bleiben Ermächtigungsübertragungen grundsätzlich 
bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar. Ermächtigungsübertragungen 
für nicht begonnene Investitionsmaßnahmen bleiben bis zum Ende des Haushaltsjahres 2020 
verfügbar. 
 
 

§ 10 
 

Werden Zweckzuweisungen von Bund, Land oder anderen Gebietskörperschaften gegenüber 
den in den Haushaltsplan der Stadt Münster eingestellten Ansätzen  verringert bzw. gestri-
chen, so reduziert sich in gleichem Umfang die für den Zuwendungszweck bestehende Auf-
wands- und Auszahlungsermächtigung. Ausnahmen bedürfen eines Ratsbeschlusses. 
 
 
 
 
Münster, 12. Dezember 2018  
 




